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Der Unfall ereignete sich wäh-
rend des Abbaus eines Trep-

penelements, das die Aussichts-
plattform in ca. ı6 m Höhe mit der 
darunterliegenden Ebene verbin-
det. Nach der Demontage muss das 
Treppenelement mit einem Fahr-
zeugkran heruntergehoben und auf 
einen Lkw geladen werden. 
 Laut Angaben und Zeugenbefra-
gungen der Polizei hat sich das 
Treppenelement wahrscheinlich 
beim Anheben verkantet und wur-
de dann mit einem plötzlichen 
Ruck wieder frei. Die beiden Mitar-
beiter befanden sich noch auf der 
Aussichtsplattform, wo sie zuvor 
das Treppenelement mit Kettenge-
hängen am Kranhaken befestigt 
hatten. Sie wollten wohl verhin-
dern, dass das Treppenelement 
durch den Ruck gegen die seitliche 
Wand des Hochhauses schlug, und 
wollten es festhalten. Dabei 
stürzten beide ab. Ihre Auffang-
gurte lagen unbenutzt auf der Aus-
sichtsplattform bzw. hinter dem 
zum Beladen bereitgestellten Lkw. 
 Das Unglück wäre nicht gesche-
hen, wenn die beiden Mitarbeiter 
die Auffanggurte benutzt hätten. 
Aufsichtführender während der De-
montagearbeiten war der Kranbe-
diener. Er befand sich mit der Fern-
bedienung des Krans vor dem zu 
beladenden Lkw. Von dort aus hätte 
er sehen können, dass die beiden 
Mitarbeiter während des Anhebens 
des Treppenelements ungesichert 
auf der Aussichtsplattform standen.  

Zwei Tote beim Abbau des Erlebnishochhauses

Versäumnisse des 
Aufsichtführenden
Der Aufsichtführende hatte es ver-
säumt, die Arbeitsabläufe mit den 
Mitarbeitern zu koordinieren. Als 
er die beiden Männer dann auf der 
Aussichtsplattform sah, hätte er im-
mer noch über Sprechfunkgerät 
verhindern müssen, dass sie sich 
während des Manövrierens des 
Treppenelements ohne Sicherung 
dort weiter aufhielten. 
 Des Weiteren ergaben die Re-
cherchen der bgn, dass der ausge-
bildete Aufsichtführende die kon-
sequente Verwendung der Auf-
fanggurte im Betrieb wider besse-
res Wissen nicht hart genug durch-
gesetzt hatte. Aufgrund seiner 
Fachkenntnis hätte er zudem wis-
sen müssen, dass die Koordination 
zwischen Kranführer und Mitar-

Absturz aus 16 m Höhe

beitern für die Sicherheit sehr 
wichtig ist. Der Aufsichtführende 
muss nun mit rechtlichen Konse-
quenzen rechnen.  | 

Das Volksfest war zu Ende. Das Erlebnishochhaus musste wieder abgebaut werden. Am 

ersten Tag der Demontagearbeiten kamen zwei Mitarbeiter des Schaustellerunternehmens 

durch einen Absturz aus 16 m Höhe ums Leben. Wie konnte das geschehen?

Das Erlebnishochhaus 

besteht aus 2 hohen 

Türmen und hat eine 

Gesamtfläche von ca. 

1000 m2. Ein ca. 500 m 

langer Laufparcours 

führt hinauf zu ver-

schiedenen Themen-

räumen und zwei Aus-

sichtsplattformen. Der 

Besucher erlebt u. a.  

Simulationen von  

Erdbeben, Vulkanaus-

bruch, Tornado.

mäNGel

die im Rahmen der Unfall-
untersuchung festgestellt wurden:

¬  Die zur Verfügung gestellten Auf-
fanggurte wurden nicht benutzt.

¬  mangelnde Kommunikation

¬  Der Betreiber hat die Benutzung 
von Schutzeinrichtungen wie z. B. 
Hubarbeits bühne, Arbeitskorb bei 
höher gelegenen Arbeitsplätzen 
nicht geprüft oder berücksichtigt.

¬  keine Gefährdungsbeurteilung

¬  keine dokumentierten 
(besonderen) Unterweisungen

¬ fehlende Montageanleitung

¬ keine Betriebsanweisungen

Versicherungsschutz von Praktikanten
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